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Pressedarstellung auf Grund einer Anfrage 
Anfrage vom:  8. Juli 2025 

Anfrage von:  Ostthüringer Zeitung 

Unsere Antwort:  18. Juli 2025 

Thema: Graffiti in der Innenstadt 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

bezugnehmend auf Ihre o.g. Anfrage teilen wir Ihnen folgendes mit: 

 

 

1.) Wie hoch schätzt die Stadt den Schaden ein, der durch die Schmierereien entstanden ist? 

Gibt es weitere Schäden, außer denen durch die Schmierereien an den Fassaden? 

 

Den Schaden beziffert die Stadtverwaltung etwa 4.000 € als vorläufige Schätzung. Weitere 

Graffiti sind am Erinnerungsort im Rosengarten sowie am AugustinerSaal feststellbar. Die 

Schäden wurden polizeilich zur Anzeige gebracht. 

 

2.) Sind nur öffentliche Flächen betroffen oder auch private? 

Bislang hat die Stadtverwaltung nur Kenntnis über Schäden im Eigentum von 

Liegenschaften der Stadt Neustadt an der Orla.  

 

3.) Was ist speziell mit dem (denkmalgeschützten) Parkwärterhäuschen? Wer kommt für die 

Behebung der Schäden auf? 

Grundsätzlich haftet der Verursacher. Durch polizeiliche Ermittlung wird dieser zur 

Feststellung gebracht. Die Stadt Neustadt an der Orla wird vorerst für die Schäden als 

Eigentümerin aufkommen. 

 

4.) In welchem Zeitrahmen könnten die beschädigten/beschmierten Flächen wieder in 

Ordnung gebracht werden? 

Bisher liegt noch keine polizeiliche Fragegabe der Schäden vor. Sobald die Eigentümerin 

hier in Handlungsmöglichkeit gesetzt wird, erfolgt schnellstmöglich die Beseitigung. 
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5.) Liegen der Stadt irgendwelche Hinweise/Erkenntnisse zu den Verursachern der 

Sachbeschädigungen vor? 

Hierzu werden keine Antworten gegeben. Es liegt seitens der Stadt eine Anzeige bei der 

Polizei vor. 

 


